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SSozziiaallppaakkeett  wwiirrdd  vveerrlläännggeerrttozziiaallppaakkeett  wwiirrdd  vveerrlläännggeerrtto
Die Initiative der Bundesheergewerkschaft hat dazu geführt, dass im Zuge der „2. Dienstrechtsnovelle 
2007“ die „Verlängerung des „Sozialpaketes“ vom Ministerrat beschlossen worden ist. Neben Arbeitszeit- 
und Nebengebührenregelungen wird unter anderem weiters klargestellt, dass Zeiten einer 
Dienststellenbereitschaft oder eines Journaldienstes im vollen Ausmaß als Dienstzeit anerkannt werden. 
 

In der Regierungsvorlage zur 2. Dienstrechtsnovelle 2007 werden die Bestimmungen des § 113h des Gehaltsgesetzes 
um ein weiteres Jahr verlängert. Die bisher festgelegte Gültigkeitsdauer  – der 1. Juli 2008 – wurde bis zum  1. Juli 2009 
erstreckt.  Damit wird sichergestellt, dass jene Reformschritte, die aus organisatorischen Gründen erst nach dem 1. Juli 
2008 umgesetzt werden können, zu keiner Benachteiligung für betroffene Bedienstete führen. 
 

Wir danken in diesem Zusammenhang der gesamten Bundesregierung für dieses positive Signal an die von der Reform 
betroffenen Bediensteten des BMLV. Nunmehr sind wir überzeugt, dass auch auf der parlamentarischen Ebene dieses 
Anliegen zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden wird. 
 

Die ebenfalls geforderte Anwendung der „Hacklerregelung“ für von der Reform betroffene Bedienstete über den 31. 
Dezember 2010 hinaus ist von der Grundsatzentscheidung über eine „generelle“ Einführung der „Hacklerregelung“ 
abhängig und diese ist noch nicht getroffen. 
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